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MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Folie 2

Anwendung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

1. Verkehrsexperimente - Erprobungsklausel StVO 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Erforschung des Unfall-

geschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe 

sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder 

verkehrsregelnder Maßnahmen auf der Grundlage des 

§ 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 StVO

2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung auf der Grundlage des 

§ 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite Alternative StVO.
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1. Verkehrsexperimente

Was ist die Erprobungsklausel?

In der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) findet sich die 

Erprobungsklausel (§ 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6), die es den 

Verkehrsbehörden ermöglicht, verkehrliche Maßnahmen zu 

erproben:

Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter 

Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder 

Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den 

Verkehr umleiten (§ 45 Absatz 1 Satz 1 StVO). Das gleiche Recht 

haben sie 

6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, 

der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrs-

sichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen (§ 45 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 6 StVO).

Bei Wechselbeziehungen zum kommunalen Planungsrecht ist das 

Einvernehmen der Gemeinde erforderlich.
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1. Verkehrsexperimente

Erweiterung der Erprobungsklausel durch StVO-Novelle

Um den Ländern einen größeren Handlungsspielraum zu eröffnen, 

hat der Gesetz- und Verordnungsgeber mit der Verkündung der 

vierundfünfzigsten Verordnung zur Änderung straßenverkehrs-

rechtlicher Vorschriften vom 20. April 2020 (StVO-Novelle) in der 

am 27. April 2020 erschienenen Ausgabe des  Bundesgesetz-

blattes Teil I Nr. 19 die Erprobungsklausel in § 45 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 zweiter Halbsatz StVO durch eine Ergänzung des § 45 

Abs. 9 Satz 4 StVO um eine neue Nummer 7: „Erprobungsmaß-

nahmen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zweiter Halbsatz“ 

erweitert. 
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1. Verkehrsexperimente

Erweiterung der Erprobungsklausel durch StVO-Novelle

Die neue Nummer 7 des § 45 Absatz 9 Satz 4 StVO nimmt 

Verkehrsversuche nach § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zweiter  

Halbsatz StVO von der Regelung des § 45 Absatz 9 Satz 3 StVO 

aus. Beschränkungen des fließenden Verkehrs im Rahmen der 

Erprobung verkehrsregelnder oder -sichernder Maßnahmen 

bedürfen damit nicht mehr des Nachweises und einer aufwendigen 

Begründung einer besonderen örtlichen Gefahrenlage. 

Aber:
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1. Verkehrsexperimente

Grenzen der Anwendung der Erprobungsklausel

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 1 StVO können die Straßenverkehrs-

behörden die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßen-

strecken aus Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs 

beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. 

Durch § 45 Absatz 9 Satz 1 StVO wird diese Ermächtigungs-

grundlage dahingehend modifiziert und konkretisiert, dass 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen 

sind, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend 

erforderlich ist. 

(siehe dazu auch VG Berlin, Beschluss vom 4. September 2020 -

VG 11 L 205/20 zu den Pop-Up-Radwegen) 
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Folie 7

1. Verkehrsexperimente

Grenzen der Anwendung der Erprobungsklausel

Aufgrund der besonderen Umstände ist die Anordnung dann 

zwingend erforderlich, wenn die allgemeinen und besonderen 

Verhaltensregeln der StVO nicht ausreichen, um die mit der 

Anordnung bezweckten Wirkungen zu Erreichen. 

Zum Beleg solcher besonderen Umstände bedarf es einer 

Tatsachengrundlage, aus der sich das Verkehrsaufkommen, die 

Zahl der jeweiligen Verkehrsteilnehmer, etwaige Verkehrsverstöße 

oder Unfallzahlen ergeben. 

Die entsprechenden Umstände und Beobachtungen können etwa 

durch Verkehrszählungen, Ordnungswidrigkeiten- oder Unfall-

statistiken aufgezeigt werden.
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1. Verkehrsexperimente

Grenzen der Anwendung der Erprobungsklausel

Verkehrsversuche sind trotz dieser Neuregelung auch weiterhin 

ausschließlich im Rahmen des geltenden Rechts, das heißt, nur 

mit den Mitteln der StVO möglich. 

Eine weitergehende Öffnung des Straßenverkehrsrechts für 

zeitlich und örtlich begrenzte Verkehrsversuche bedürfe laut dem 

Gesetz- und Verordnungsgeber einer Änderung auf Gesetzes-

ebene (StVG), die derzeit geprüft werde.
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1. Verkehrsexperimente

Grenzen der Anwendung der Erprobungsklausel

So ist beispielsweise die Erprobung eines allgemeinen Tempolimits 

innerhalb geschlossener Ortschaften auch auf Grundlage einer 

geänderten Erprobungsklausel nicht möglich. Für die Erprobung 

einer Änderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb 

geschlossener Ortschaften wäre die rechtliche Zulässigkeit der zur 

Erprobung getroffenen Maßnahmen als endgültige Regelung 

erforderlich (VGH Mannheim, Beschluss vom 26.10.1994 - 5 S 

2344/94, NZV 1995, 45 ff.); daran fehlt es vorliegend wegen der 

Entscheidung des Verordnungsgebers gegen ein allgemeines 

Tempolimit von 30 km/h innerorts. 

Der Einsatz neuer, in der StVO nicht geregelter Verkehrsschilder 

ist nicht zulässig. Verkehrsrechtliche Anordnungen dürfen nur mit 

dem Instrumentarium der StVO, insbesondere den entsprechen-

den Verkehrszeichen und/oder -einrichtungen erfolgen.
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Soweit die Eignung, Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit und 

damit die Voraussetzungen für eine endgültige Regelung noch 

nicht abschließend feststehen, erfolgt die Anordnung der  

verkehrsrechtlichen Maßnahmen bzw. des zu erprobenden 

Verkehrskonzeptes in Verbindung mit der Erprobungsklausel. 
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Temporäre Einrichtung eines Kreisverkehrs - Erforschung des 

Verkehrsverhaltens und der Verkehrsabläufe

Eine rechtliche Grundlage für die temporäre Einrichtung eines 

Kreisverkehrsplatzes zur Erforschung des Verkehrsverhaltens und 

der Verkehrsabläufe bietet § 45 Absatz 1 Satz 1 StVO (Sicherheit 

und Ordnung) in Verbindung mit § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 

erster Halbsatz StVO (Erprobungsklausel). 
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Temporäre Einrichtung eines Kreisverkehrs - Erforschung des 

Verkehrsverhaltens und der Verkehrsabläufe
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Autofreie Zonen als Experiment - die städtebauliche 

Entwicklungsklausel und die Erprobungsklausel in der StVO

Eine rechtliche Grundlage für die temporäre Befreiung von 

städtebaulich wertvollen Bereichen vom Autoverkehr bietet § 45 

Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite Alternative StVO zur 

Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in 

Verbindung mit der Erprobungsklausel des § 45 Absatz 1 Satz 2 

Nummer 6 zweiter Halbsatz StVO. 
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Autofreie Zonen als Experiment - die städtebauliche 

Entwicklungsklausel und die Erprobungsklausel in der StVO

Nach der Rechtsprechung erfordert eine verkehrsrechtliche 

Anordnung zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung auf der Grundlage des § 45 Absatz 1b Satz 1 

Nummer 5 zweite Alternative StVO, dass ein hinreichend 

konkretes, vom zuständigen Gemeindeorgan beschlossenes 

Verkehrskonzept bereits vorliegt. 
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Autofreie Zonen als Experiment - die städtebauliche 

Entwicklungsklausel und die Erprobungsklausel in der StVO

Auf dieser Rechtsgrundlage und unter diesen Voraussetzungen 

wäre beispielsweise die Umsetzung eines Verkehrskonzeptes /

(Klima-)mobilitätsplanes einer Gemeinde zur (temporären) 

Befreiung von städtebaulich wertvollen Bereichen vom Autoverkehr 

vorstellbar. 

Der Erlass von allgemeinen Verkehrsbeschränkungen oder 

Verkehrsverboten zur Umsetzung allgemeinpolitischer 

Erwägungen des Umwelt- oder Klimaschutzes liegt jedoch 

außerhalb der Ermächtigung des StVG und der StVO.



MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Folie 16

1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Modellprojekt Schwetzingen - die städtebauliche 

Entwicklungsklausel und die Erprobungsklausel in der StVO

Im Jahr 2011 hat die oberste Straßenverkehrsbehörde im 

Ministerium für Verkehr das Einvernehmen zur Durchführung eines 

zunächst auf zwei Jahre befristeten Modellversuchs mit einem 

verkehrsberuhigten Bereich auf dem Schlossplatz in Schwetzingen 

auf Grundlage der §§ 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite 

Alternative (Unterstützung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung), 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 zweiter Halbsatz 

(Erprobungsklausel) erteilt. 
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1. Verkehrsexperimente

Anwendung der Erprobungsklausel

Modellprojekt Schwetzingen - die städtebauliche 

Entwicklungsklausel und die Erprobungsklausel in der StVO

Die Zustimmung für die Abweichung von den Vorgaben der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (Rn.1 zu § 42 zu den Zeichen 

325.1 und 325.2 StVO „Verkehrsberuhigter Bereich“) in Bezug auf 

die Vorgabe „nur bei sehr geringem Verkehr“ erfolgte auf der 

Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (Rn. 149 zu § 46 

zu Absatz 2 StVO).
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

HANDLUNGSANLEITUNG

Die Handlungsanleitung soll den Kommunen und Verkehrs-

behörden die Anwendung der Ermächtigung des § 45 Absatz 1b 

Satz 1 Nummer 5 zweite Alternative StVO zur Unterstützung einer 

geordneten städtebaulichen Entwicklung durch verkehrsrechtliche 

Maßnahmen in der Praxis erleichtern.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Die Straßenverkehrsbehörden treffen auf Antrag die notwendigen 

Anordnungen zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung und unterstützen in diesem Falle nicht nur mehr 

ordnungsrechtliche Verkehrsaufgaben, sondern auch planende. 

Neben den Festsetzungen von Verkehrsflächen (Hauptverkehrs-

straßen und sonstige Straßen) sowie Verkehrsflächen besonderer 

Zweckbestimmung, wie Fußgängerbereiche, Flächen für das 

Parken von Fahrzeugen, Flächen für das Abstellen von 

Fahrrädern, etc.  im Rahmen der Bauleitplanung kann die 

städtebauliche Entwicklung auch durch straßenverkehrsrechtliche 

Anordnungen unterstützt werden.  



MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Folie 21

2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Die Kommunen haben einen Anspruch darauf, dass die Verkehrs-

behörden von dieser Ermächtigung im Einvernehmen mit der 

Kommune ermessenfehlerfreien Gebrauch machen.

Straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen auf der Grundlage des 

§ 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite Alternative StVO 

unterfallen nicht dem Selbstverwaltungsrecht der Kommunen. 

Die Aufgaben und Befugnisse der Straßenverkehrsbehörden zur 

Regelung des Straßenverkehrs gehören seit jeher zu den 

staatlichen Aufgaben, nicht zu den Angelegenheiten des durch

Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 GG geschützten kommunalen 

Wirkungskreises. 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Folie 22

2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

Voraussetzung für eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Unter-

stützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung durch die 

Verkehrsbehörden ist, dass ein städtebauliches Verkehrskonzept 

der Gemeinde vorhanden ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 20.04.1994 -

11 C 17.93, Rn. 20).

Die Anwendung des § 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite 

Alternative StVO kann nicht genutzt werden, um die Städteplanung 

erst vorzubereiten, quasi als schnell umzusetzendes Rechts-

instrument; nur in diesem Falle kann die straßenverkehrsrechtliche 

Anordnung ihre insoweit dienende Funktion entfalten (s. a. 

Münchner Kommentar zum Straßenverkehrsrecht, Steiner, StVO,

zu § 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5, Rn. 46). 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

Das Verkehrskonzept muss nach den Vorgaben des BVerwG den 

Erfordernissen der planerischen Abwägung genügen und 

insbesondere darlegen, weshalb bestimmte Straßen(-züge) 

entlastet und welche neuen Straßen(-züge) in für dortige 

Anwohnerinnen und Anwohner zumutbarer Weise belastet werden 

sollen und können.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

An das städtebauliche Verkehrskonzept sind zumindest folgende 

Anforderungen zu stellen:

1. Das Verkehrskonzept muss hinreichend konkret die 

verkehrlichen Planungen in einem bestimmten räumlichen 

Bereich darstellen, die aus Gründen der geordneten 

städtebaulichen Entwicklung für erforderlich und zweckmäßig 

gehalten werden. 

2. Ein Verkehrskonzept, das Veränderungen von Verkehrsstraßen 

und Verkehrsströmen zum Inhalt hat, muss Angaben darüber 

enthalten, welche anderen Straßen den durch Beschränkungen 

und Verbote verdrängten Verkehr aufnehmen sollen.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

3. Das Verkehrskonzept muss vom zuständigen Organ der 

Gemeinde beschlossen worden sein.

4. Das Verkehrskonzept muss den Erfordernissen der planerischen 

Abwägung unter Einbeziehung aller zu berücksichtigenden 

Belange und Interessen genügen. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

Bei der Prüfung eines Eingriffes in den fließenden Verkehr müssen 

die Grundsätze der Erforderlichkeit, der Eignung und der 

Verhältnismäßigkeit der Maßnahme sowie die mit der Maßnahme 

verbundenen Nachteile in einer Gesamtschau berücksichtigt und 

bewertet werden. 

Es muss eine alternative Verkehrsführung zur Verfügung stehen, 

die 

- geeignet ist, die zusätzlichen Verkehre aufzunehmen,

- überwiegend anbaufrei ist und

- bei Benutzung keinen unzumutbaren Mehraufwand für die 

Verkehrsteilnehmer auslöst.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

Es ist Vorsorge zu tragen, dass in anderen sensiblen Bereichen 

keine Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse eintritt. 

Die bloße Absicht einer Gemeinde, den Durchgangsverkehr durch 

eine isolierte Maßnahme, z. B. eine Beschränkung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h aus einem Straßenzug zu 

verdrängen, obwohl es keine klaren Festlegungen gibt, welche 

anderen Straßen den Durchgangsverkehr aufnehmen sollen und 

dafür geeignet sind, stellt noch kein Konzept einer städtebaulichen 

Entwicklung dar, das durch straßenverkehrsrechtliche 

Anordnungen "unterstützt" werden könnte. 



MINISTERIUM FÜR VERKEHR

Folie 28

2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Voraussetzungen

Eine Anordnung nach § 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite 

Alternative StVO zur Unterstützung einer städtebaulichen 

Entwicklung setzt also das Vorhandensein eines städtebaulichen 

Konzeptes und ein hierarchisch gegliedertes „langsames“ und 

„schnelles“ Straßennetz voraus. Leistungsfähige und schnelle 

innerörtliche Hauptverkehrsstraßen oder Ortsumfahrungen zur 

Entlastung des „langsamen“ Netzes sind somit unabdingbar.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Die Befugnisse der Gemeinden sind auf der Grundlage des 

Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 

6. April 1980 mit der darin enthaltenen Änderung des § 6 Absatz 1 

Nummer 15 StVG und durch den in der Änderungsverordnung zur 

Straßenverkehr-Ordnung vom 21. Juli 1980 geänderten § 45 StVO 

verstärkt worden, indem nunmehr die städtebauliche Entwicklung 

auch durch straßenverkehrsrechtliche Anordnungen unterstützt 

werden kann. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

In der Begründung des Bundesministers für Verkehr zu der 

Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 

21. Juli 1980 ist zu den geänderten und neu eingefügten 

Regelungen des § 45 StVO ferner darauf hingewiesen, dass "die 

städtebaulichen Aufgaben und damit auch die Wohnumfeld-

verbesserung durch Verkehrsberuhigung zu den gemeindlichen 

Selbstverwaltungsangelegenheiten gehören. Den Gemeinden ist 

daher bei städtebaulich begründeten straßenverkehrsrechtlichen 

Anordnungen ein Gestaltungsspielraum für eigenverantwortliche 

Entscheidungen zu gewähren". 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Dies bedeutet zwar nicht, dass § 45 StVO seinen Charakter als 

straßenverkehrsrechtliche Norm im Bereich des sachlich 

begrenzten Ordnungsrechts mit Rechten und Pflichten für die 

(staatlichen) Straßenverkehrsbehörden verliert. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Die Gemeinden sind aber in ihrer Eigenschaft als Selbst-

verwaltungskörperschaften und Träger eigener Rechte und 

Pflichten wegen der ihnen zustehenden Planungshoheit insoweit 

in den Schutzbereich nach § 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 

zweite Alternative StVO einbezogen, als sie gegenüber den 

Straßenverkehrsbehörden einen Anspruch darauf haben, dass 

diese von der Ermächtigung, ein gemeindliches Konzept zur 

geordneten städtebaulichen Entwicklung zu unterstützen, 

ermessensfehlerfreien Gebrauch machen.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Die Ermächtigung ist weit gefasst und muss von der Praxis 

ausgefüllt werden (siehe auch Kommentar Bouska/Leue unter 

Fußnote 10 zu § 45 Abs. 1b Nr. 5StVO). Zulässig ist es 

insbesondere, bestimmte Verkehrsarten aus bestimmten Gebieten 

herauszunehmen, um die in der Planung festgelegte, gewünschte 

städtebauliche Funktion dieser Gebiete (z. B. Wohngebiet) zu 

fördern (z. B. durch die Anordnung von Verkehrsverboten für 

bestimmte Verkehrsarten), soweit nicht eine Verkehrsberuhigung 

mit Fußgängerzonen oder verkehrsberuhigten Bereichen gewählt 

wird. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Nach dem Ansatz der geordneten städtebaulichen Entwicklung 

können vermeidbare Verkehre durch Beschränkungen und Verbote 

aus bestimmten Gebieten herausgenommen und auf wenigen 

geeigneten und dafür vorgesehenen Straßen(-zügen) gebündelt 

oder auf zumutbaren alternativen Routen (z. B. Ortsumfahrungen) 

geführt werden. 

Zulässig ist es z. B. auch, einen städtebaulich wertvollen Platz mit 

Hilfe von Verkehrszeichen vom ruhenden Verkehr freizuhalten.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Die Ermächtigung ist in Bezug auf die Wahl der Mittel weit gefasst. 

Jedoch Einschränkung der Anwendung des § 45 Absatz 1b 

Satz 1 Nummer 5 zweite Alternative StVO durch die begrenzte 

Ermächtigung des § 6 Absatz 1 Nummer 15 StVG in Bezug auf die 

Einbeziehung von Hauptverkehrsstraßen in die gemeindliche 

Verkehrsberuhigung und in Bezug auf die räumliche Ausdehnung 

der Maßnahme. 

Die innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen dienen in erster Linie dem 

weiträumigen Verkehr, was eine Einbeziehung solcher Straßen 

nach dem Willen des Gesetz- und Verordnungsgebers in die 

gemeindliche Verkehrsberuhigung nicht zulässt. 
Das ist der Regelungswille des Gesetz- und Verordnungsgebers zuletzt wiedergegeben in der Gesetzesbegründung 

zur ÄndVO v. 30.11.2016 (BR-DS 332/16). 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Städtebauliche Anforderungen an die Gestaltung von Verkehrs-

räumen und die Verkehrsberuhigung können mit den vorhandenen 

und bewährten Zonen- und Bereichsregelungen –

Tempo 30- oder Tempo 20- oder Tempo 10-Einzelregelung, 

Fahrradstraße, 

Tempo 30-Zone, Tempo 20-Zone (verkehrsberuhigter 

Geschäftsbereich), verkehrsberuhigter Bereich (Spielstraße), 

Fahrradzone und Fußgängerzone –

gelöst werden, sofern die verkehrlichen und straßenrechtlichen 

Voraussetzungen vorliegen.
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Unterstützung einer

geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ermächtigung

Ein subjektives Recht auf Umsetzung einer Lärmaktionsplanung 

ergibt sich nicht aus § 45 Absatz 1b Satz 1 Nummer 5 zweite 

Alternative StVO. Die Vorschrift dient zwar neben staatlichen 

Interessen den zum Selbstverwaltungsbereich gehörenden 

Planungs- und Entwicklungsbelangen der Gemeinden. Sie ist auf 

eine reine Lärmaktionsplanung aber nicht anwendbar, weil es sich 

hierbei nicht um ein städtebauliches Instrument handelt. Sie (die 

Lärmaktionsplanung) dient der Bewältigung von durch 

Umgebungslärm verursachten Konflikten und hat damit keinen 

unmittelbar bodenordnungsrechtlichen Bezug (vgl. VGH Baden-

Württemberg, Urteil vom 17.7.2018, 10 S 2449/17, Rn. 38). 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Situationsanalyse

Lastkraftwagen sind für die Versorgung der Bevölkerung und für 

den Transport von Waren und Gütern unverzichtbar. Der Lkw-

Verkehr führt andererseits zu einer sehr starken Beanspruchung 

von Straßen und Brückenbauwerken sowie zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung durch Lärm und Abgase besonders in den 

Ortsdurchfahrten. Daneben wird die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs durch den Lkw-Verkehr deutlich mehr beeinträchtigt als 

durch den Pkw-Verkehr, beispielsweise bei Abbiegevorgängen und 

im Verhältnis zum Fuß-und Radverkehr.

Der ruhende Verkehr steht häufig den Anforderungen an einen 

„Gemeinsamen Verkehrsraum“ durch seine Flächeninanspruch-

nahme und Behinderung der Sichtkontakte entgegen. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Ziel

Ziel der Politik einer ruhigen und sicheren Ortsmitte mit dem 

Anspruch einer Reduzierung der Belastung der Bevölkerung durch 

den Verkehr und einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und der 

Aufenthaltsqualität muss es sein, die Beeinträchtigungen der 

Bevölkerung durch den Verkehr zu reduzieren und insbesondere 

den vermeidbaren Lkw-Verkehr durch Beschränkungen und 

Verbote aus den Ortsdurchfahrten herauszunehmen und auf 

geeigneten und zumutbaren alternativen Routen zu führen sowie 

den ruhenden Verkehr zu ordnen. 
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Vorgehensweise 

1. Festlegung des Plangebietes

2. Festlegung des städtebaulichen Entwicklungszieles, z. B.

o Verbesserung des Wohnumfeldes

o Stärkung der Aufenthaltsfunktion 

o Aufhebung der faktischen Trennung und Zerschneidung 

der Quartiere durch Straßen

o Aufwertung des Wohnens durch die Verringerung der 

Beeinträchtigungen durch den Verkehr

o Vermeidung eines Gefälles der Wohnqualität im 

Plangebiet

o Schaffung zusammenhängender ruhiger Quartiere
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Vorgehensweise 

3. Festlegung der Maßnahmen, z. B.

o Reduzierung des Verkehrs durch

Verringerung des Lkw-Verkehrs (Lieferverkehr frei)

Einschränkung des Parkplatzsuchverkehrs durch 

Parkraumbewirtschaftung

Reduzierung der Möblierung der Straße durch 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Verkehrsberuhigung durch Einbahnstraßenregelung

4. Prüfung der

o Notwendigkeit 

o Zweckmäßigkeit 

o Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Zielerreichung
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Vorgehensweise 

5. Festlegung der vorgesehenen alternativen Routen und 

Parkplätze für den verdrängten Verkehr außerhalb des 

Plangebietes

6. Ermittlung der vorgesehenen und nicht vorgesehenen 

Maßnahmenwirkungen auf andere Straßen und Quartiere 

außerhalb des Plangebietes

7. Iterative Bestimmung und Abgrenzung des Wirkungsbereichs 

der Maßnahmen (Untersuchungsgebiet)
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Vorgehensweise 

8. Ermittlung der Gesamtbilanz im Plangebiet und in dem von den 

Maßnahmenwirkungen betroffenen Untersuchungsgebiet mit 

dem Ziel

o Verbesserung der Verhältnisse im Plangebiet 

o Keine nicht hinnehmbaren Verschlechterungen im 

Untersuchungsgebiet 

9. Abstimmung der Maßnahmen mit der anordnenden Behörde 

10. Gegebenenfalls weitere Iterationsschritte und Verwerfung nicht 

zielführender Planmaßnahmen, z. B. der Planmaßnahme 

„Einbahnstraßenregelung“
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2. Ruhige und sichere Ortsmitte 

Konkreter Ansatz am Beispiel Lkw-Durchgangsverkehr und 

Ordnung des ruhenden Verkehrs

Vorgehensweise 

11. Feinjustierung des Plangebietes und der Planmaßnahmen, um 

die beste Maßnahmenwirkung im Plangebiet bei geringsten 

Nachteilen im Untersuchungsgebiet zu erreichen.

12. Prüfung und Anordnung der Maßnahmen durch die (staatliche) 

Straßenverkehrsbehörde.
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Vielen Dank für 

die Aufmerksamkeit!

Kontakt

Gerhard Scholl

Oberste Straßenverkehrsbehörde

Referat 46 - Verkehrsrecht und  Verkehrssicherheit -

Ministerium für Verkehr

Baden-Württemberg

Dorotheenstraße 8

70173 Stuttgart

Telefon:  +49 (711) 231-5871 

E-Mail:    gerhard.scholl@vm.bwl.de 

Internet:  www.vm.baden-wuerttemberg.de

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei der Verarbeitung durch das Ministerium für Verkehr finden sich im Internet 

unter: https://vm.baden-wuerttemberg.de/index.php?id=14414. Auf Wunsch werden diese Informationen in Papierform versandt.
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